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ZUM TITELBILD

Sie werten die Fassaden schlichter Einfamilienhäuser auf, 
zieren die Fronten alter Bauernhöfe und verleihen selbst 
Herrenhäusern ein besonderes Gesicht: Klappläden am 
Eigenheim erleben eine Renaissance. Viele Hausbesitzer 
und Bauherren begeistern sich heute wieder für die 
traditionelle Optik der Schutzläden, die der Hausfassade 
einen unverwechselbaren Charakter geben.
So wunderbar „altmodisch” sie auch wirken, wird das Öff-
nen und Schließen dank moderner Klappladenantriebe 
zum Kinderspiel; sie bieten den gleichen Komfort, den 
Hausbesitzer etwa von den Motorantrieben für Rollläden 
und Markisen gewohnt sind. Sie können sogar in sog. Smarthome-Systeme eingebunden 
werden. Zusammen mit Wetter- und Lichtsensoren übernehmen die Klappläden auch 
Energiesparfunktionen, indem sie z. B. im Winter bei Einbruch der Dunkelheit die Wärme-
dämmung an den Fenstern verbessern oder das Haus im Sommer vor Überhitzung durch 
starke Sonneneinstrahlung schützen: Fassadenschmuck und Wetterschutz gleichermaßen.
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Völkerwanderung
Die Flüchtlingskrise treibt nach 
Schätzungen des Innenministe-
riums in diesem Jahr etwa eine 
Dreiviertelmillion Menschen 
nach Deutschland. Mit Blick auf 
den bevorstehenden Winter 
muss schnell eine große Zahl 
von Unterkünften gefunden 
werden, und schon sprechen 
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Heizungswechsel
Eine wirtschaftlich sinnvolle 

Erhaltungsmaßnahme muss der 
Mieter auch vor Eintritt eines 
konkreten Schadens dulden, 

zumal eine Mieterhöhung damit 
nicht verbunden ist. Wenn die 
technische Lebensdauer einer 

Gasetagenheizung erreicht ist, 
ist der Vermieter berechtigt, eine gleichwertige (oder sogar bessere) Hei-

zung zu installieren. So entschied das LG Berlin.
Foto: epr/VDMA Armaturen/© iStock_000011050751
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Politik und Medien von der Beschlagnahme von Gebäuden und leerste-
henden Wohnungen. Mit der Frage, unter welchen rechtlichen Voraus-
setzungen dies möglich ist, beschäftigt sich Rudolf Beuermann in einem 
Beitrag.	 Foto: Marco2811/Fotolia


